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 RISIKEN VERMEIDEN

Herr X. beobachtet, wie in einem von der 
Gemeinde betriebenen Strandbad meh­
rere Badegäste vom Badesteg aus in den See 
springen. Er beschliesst, es ihnen gleich­
zutun und springt kopfvoran in den See. 
Sein Kopf schlägt am Seegrund auf, was 
eine Tetraplegie zur Folge hat. Die Unter­
suchung zeigt, dass die Seetiefe für einen 
solchen Sprung zu gering war. Welche 
rechtlichen Schritte stehen Herrn X. in die­
sem Fall offen?

HAFTPFLICHT

Baden in trübem Wasser
Ein Sprung ins Wasser, gefolgt von der Diagnose: Tetraplegie. Unter welchen  
Umständen kann eine Drittperson für solche Verletzungen haftbar gemacht werden?  
Ein Überblick über die Haftung im Lichte der jüngsten Rechtsprechung.
Agnès von Beust, MLaw, Rechtsanwältin

Die warme Jahreszeit kommt näher und 
damit auch die Lust, sich in einem Gewäs­
ser abzukühlen. Das ist jedoch nicht unge­
fährlich, wie die Statistiken zeigen: Bade­
unfälle gehören in der Schweiz zu den drei 
häufigsten Gründen für Rückenmarksver­
letzungen. Dieser Artikel befasst sich mit 
der Frage, inwiefern die Betreiberinnen 
und Betreiber von privaten (zum Beispiel 
eines Hotels) oder öffentlichen Badeanla­
gen für Unfälle haften. 
 

Unfallumstände
Jeder Badeunfall ist einmalig. Der erste 
Reflex einer Juristin ist daher, die genauen 
Umstände des Unfalls abzuklären. So kann 
eruiert werden, welche Möglichkeiten der 
geschädigten Person offenstehen, ihren 
Schaden gegenüber einer Drittperson gel­
tend zu machen.

Ziel der Haftung ist es, die geschädigte Per­
son in die Lage zu versetzen, in der sie sich 
befunden hätte, wenn sie keine Verletzung 
ihrer körperlichen Integrität erlitten hätte. 
Wird dann die Haftpflicht anerkannt, ist 
eine Entschädigung zu bezahlen, um den 
daraus entstandenen Schaden «auszuglei­
chen».
 
Was sagt das Recht?
Will eine geschädigte Person gegen die Per­
son, die sie für haftbar hält, rechtlich vor­
gehen, so muss sie beweisen, dass gewisse 
Voraussetzungen gegeben sind. Grundsätz­
lich handelt es sich dabei um:

– �einen Schaden (im vorliegenden Fall die 
Folgen einer Rückenmarksverletzung) 

– �eine unerlaubte Handlung 
– �den adäquaten Kausalzusammenhang 

zwischen diesen beiden Elementen
– �das Verschulden (je nach Haftung) 
 
Im schweizerischen Recht gibt es mehrere 
Haftungsgrundlagen. Bei Badeunfällen ist 
vor allem die Haftpflicht des Werkeigentü­
mers (Art. 58 des Obligationenrechts (OR)) 
von der vertraglichen Haftung (Art. 97 OR) 
zu unterscheiden. Denkbar ist auch eine 
Deliktshaftung (Art. 41 OR).
 
Beispiel von Herrn X.
Kehren wir zum Beispiel von Herrn X. zu­
rück. Das Bundesgericht durfte sich vor 
Kurzem mit einem solchen Fall befassen. 
Dabei kam es zum Schluss, dass die Ge­
meinde als Betreiberin des Strandbades 
für die Unfallfolgen haftet (Urteil BGer 
4A_450/2021). Im Wesentlichen stellte das 
Bundesgericht nämlich fest, dass es im 
Strandbad üblich war, vom Badesteg aus in 
den See zu springen und der Bademeister 
das tolerierte. Es stellte auch fest, dass 
keine Verbotsschilder vorhanden waren, 
die (Kopf-)Sprünge ins Wasser verboten 
oder auf die geringe Wassertiefe hinge­

wiesen hätten, wodurch die Badegäste die 
Gefahr hätten erkennen können. Aus die­
sen Gründen wurde ein Werkmangel am 
Badesteg bejaht. 
 
Das Bundesgericht sah bei Herrn X. je­
doch auch ein erhebliches Selbstverschul­
den. Eine erwachsene Person hätte sich un­
ter diesen Umständen vergewissern müs- 
sen, ob die Wassertiefe für einen Kopf­
sprung ausreicht. Aus diesem Grund setzte 
das Bundesgericht die Haftung der Ge­
meinde um 40% herab.
 
Sicherheit von Anlagen
Der Fall von Herrn X. zeigt, dass für die Be­
urteilung der Haftung von grundlegender 
Bedeutung ist, welche Gefahr von einer 
Badeanlage ausgeht. War die Anlage für ih­
ren Verwendungszweck genügend sicher 
konzipiert?
 
Die Sicherheit von Badeanlagen wird unter 
anderem in den Empfehlungen der Bera­
tungsstelle für Unfallverhütung (BFU) the­
matisiert. Sie konkretisieren objektiv den 
Begriff der Sicherheit von öffentlichen Ba­
deanlagen, indem mehrere Massnahmen 
vorgeschlagen werden. Dazu gehören Re­
geln über die minimale Wassertiefe, das 
Anbringen von Hinweistafeln oder eine 
Markierung, die (Kopf-)Sprünge ins Was­
ser verbietet. Weitere nützliche Normen 
sind im Reglement von Swiss Aquatics zu 
finden. 
 
Alle diese Empfehlungen konkretisieren 
die Pflichten der Betreiberinnen und Be­
treiber von Badeanlagen, die es hinsichtlich 
der Sicherheit von Badegästen zu beach­
ten gilt. Wie im Fall, den das Bundes­
gericht zu beurteilen hatte, kann eine ge­
nügende Aufsicht entscheidend sein. Auf- 
grund der Tatsache, dass der Bademeister 
Kopfsprünge in den See tolerierte, befand 
das Gericht, dass die Gemeinde entspre­
chende Sicherheitsmassnahmen hätte tref­
fen müssen. 
 
Vorsichtiges Baden
Nichtsdestotrotz bleibt Vorsicht die Mut­
ter aller Tugenden. Die Rechtsprechung hat 
zwar die Haftung einer Drittperson aner­
kannt, beim Geschädigten aber auch ein 
schweres Verschulden gesehen. Er hätte 

ohne vorherige Prüfung der Wassertiefe 
nicht in einen Natursee springen dürfen, 
dessen Pegel Schwankungen unterliegt. 
 
Zusammenfassung
Wie die Rechtsprechung zeigt, sind die 
Umstände eines Badeunfalls genau abzu­
klären, da eine Drittperson für die Unfall­
folgen haftbar gemacht werden könnte. 
Die Art und Weise, wie die entsprechende 
Anlage genutzt wird, ist zu prüfen und 
unter Berücksichtigung der einschlägigen 
Standards mit den getroffenen Sicherheits­
massnahmen zu vergleichen. Die persön­
lichen Umstände spielen ebenfalls eine 
Rolle. Eine solche Abklärung gehört zum 
Pflichtenheft des Rechtsdienstes der SPV.
 
Ein Kopfsprung hat allzu oft sehr ein­
schneidende Folgen für die Gesundheit, 
da die Halswirbel bei einem Sprung in fla­
ches Wasser als erste betroffen sind. Der 
Schaden ist daher sehr gross. Wenn eine 
Drittperson haftet, kann der Schaden so 
wenigstens finanziell «ausgeglichen» wer­
den. Um die vielen Bademöglichkeiten im 
Sommer geniessen zu können, ist jedoch 
immer Vorsicht geboten.
 

Mehr Informationen  
dazu finden Sie unter 
www.paraplegie.ch

MASSGEBENDE ELEMENTE

Unfallort: Ereignete sich der Unfall in 
einer kostenpflichtigen und/oder be-
aufsichtigten Anlage? Waren Verbots-
schilder, eine Markierung auf dem 
Boden oder andere Warnhinweise vor-
handen, welche (Kopf-)Sprünge ins 
Wasser verboten haben? Wie war die 
Badeanlage konzipiert? Wie tief war  
das Wasser? Welches Zielpublikum 
wurde für die Anlage angesprochen? 
Wie wurde die Anlage genutzt? Wie war 
das Verhalten der anderen Benutze
rinnen und Benutzer vor Ort? Welche  
Weisungen erteilte die Aufsichtsperson?
 
Persönliche Umstände: Alter der  
geschädigten Person? In welchem Zu- 
stand befand sich die Person vor dem 
Unfall (gute Gesundheit, Alkohol usw.)? 
Besuchte sie den Ort regelmässig?
 
Datum und Zeit des Unfalls: Wie gut 
war die Sicht beim Sprung ins Wasser? 
 
Liste ohne Anspruch auf Vollständigkeit

Dieser Artikel gibt somit Gelegen-
heit, um auf die von der Schweizer 
Paraplegiker-Stiftung empfohlenen 
Vorsichtsregeln hinzuweisen:
 
– �Nie in unbekanntes und unklares 

Wasser springen. 
– �Keine Kopfsprünge in flaches  

Wasser machen. 
– Keine Mutproben riskieren. 
– �Beim und vor dem Baden keinen 

Alkohol und keine Drogen zu sich 
nehmen. 

– �Warnhinweise und Verbotstafeln 
beachten.


